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Als Begründung der “1. Änderung“ wird die Begründung zum Bebauungsplan
Niederwiesenäcker ‘-,Im Rod“ auf Seite 12 wie folgt ergänzt:

6. Bebauung und Nutzungen — die Festsetzungen im einzelnen

6.1 Wohngebiet — Neubebauung

Bebauung August-Bebel—StraBe / Jn den Niederwiesenäckern

Hier ist eine zwingend zweigeschossige Bebauung vorgesehen
— in offener Bauweise bzw. als Hausgruppen. Die Zweige
schossigkeit wurde zwingend festgesetzt, um die Höhen—
entwicklung der Bebauung der Bestandsbebauung im alten
Ortsteil anzupassen.

Zusatz: *)
— Zur Sicherung der städtebaulichen Struktur sowie zur

Sichersteillung des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden werden Höchstanaße für die Grundstücksbreiten fest
gesetzt.

Wohnhausgruppen entlang der Neubautrasse

Die Festsetzungen für die Neubebauung an der geplanten
Verbindungsstraße wurden mit der Zielrichtung getroffen,
hier eine verdichtete, kosten— und flächensparende Bebau
ung zu ermöglichen. -

Zusatz: *)
— Zur Sicherung der städtebaulichen Struktur sowie zur

Sichersteillung des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden werden Höchstmaße für die Grundstücksbreiten fest
gesetzt.

*) Der Zusatz wurde durch die “1. Änderung des Bebauungsplanes mit Land—
plan Niederwiesenäcker —. Im Rod“ in die Begründung aufgenoninen. . -
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Abwagung der offentlichen und privaten Belange bei der 1 Änderung des
8ebauungsplanes mit Landschaftsplan

Zum Verfahren

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nauheim hat in ihrer Sitzung am14.1O.1988
den Aufstellungsbeschluß gemäß § 2 Abs. 1 BauGS zur “1. Änderung des Bebau
ungsplans mit Landschaftsplan Niederwiesenäcker — Im Rod“ gefaßt.

Die 1. Änderung war erforderlich geworden, um den seit dem 5.08.1988 rechts
r- wirksamen Bebauungsplan mit Landschaftsplan “Niederwiesenäcker — Im Rod“ durchLj) Festsetzungen zum Höchstmaß von Wohnbaugrundstücken zu ergänzen, nachdem der

Regierungspräsident in Darmstadt durch Verfügung vorn 4.07.1988 diese Festset
zungen von der Genehmigung des Bebauungsplanes mit Landschaftsplan “Niederwie—
senäcker — Im Rod“ ausgeschlossen hatte.

Die Gemeindevertretung beschloß am 14.10.1988 die öffentliche Auslegung des
Entwurfs der. “1. Anderung“ gemäß § 3(2) BauGB. Die öffentliche Auslegung fand
statt vom 14.11.1988 bis einschließlich 15.12.1988. Im Rahmen dieser Offenlage
wurden Anregungen und Bedenken vorgebracht.

a) Vorn Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) sowie vom Deutschen
Bund für Vogelschutz (DB‘)) zusamen mit der Hessischen Gesellschaft fUr
Ornlthologie und Naturschutz (HGNO) wurden generelle Bedenken gegen die
Baugeb1etsausweiung vorgebracht:

Dawir grundsätzlich einer neuen Landschaftsversiegelung ablehnend gegen—
Uber stehen,ohne daß hierfjjr ein ausreichender Ausgleich für die im Be
bauungsplanbetroffnn Biotope geschaffen wird, ist die Planung aus öko
logischer Sicht abzülehnen.“
(BUND)

Da w1 Bebauungsgebietserschließungen ohne Nachweis des echten Bedarfs
und damit letztendlich einer Landschaftsversiegelung grundsätzlich ableh
nendgegentiberstehen nehmen wir zu dieser Änderung eine neutrale Haltungein.
(DBV/HGNO)
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Abwägung

Folgende Belange wurden in die Äbwägung einbezogen:
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Andererseits wurde begrUßt, daß im Baugebiet eine ve,dichtete Bebauung an-gestrebt wird:

“Positiv sei zu vermerken, daß hier eine verdichtete und flächensparende
Bebauung erfolgen soll.“
(BUND)

-

“Wenn auch im Ansatz positiv zu vermerken ist, daß die vorgesehene Bebau
ung verdichtet werden soll, um einen sparsamen Umgang mit der Fläche zu
ewährleisten.“

?Dav/HGNO

Diese generellen Bedenken gegen die Baugebietsausweisung wurden zurückge
wiesen, da die “1. Änderung des Bebauungsplans mit Landschaftsplan“aus—
schließlich planungsrechtliche Festsetzungen zum Höchstmaß von Grund—
5tücksbreiten für die Wohnbaugrundstücke zum Inhalt hatte, das Baugebiet
an sich also nicht mehr Gegenstand des Verfahrens war — zumal es bereits
durch den Regierungspräsidenten in Darmstadt genehmigt worden ist.

Es sei noch darauf verwiesen, daß sowohl BUND als auch DBV und HGNO wäh-
rend des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan mit Landschaftsplan
TMNiederwiesenäcker — Im Rod“ gegen die Ausweisung der Baugeblete keine Be
denken erhoben hatten..

b) Von mehreren Grundstückseigentümern (Daum, Lorenz, Wilius) wurde Einspruch
erhoben “gegen die Festsetzung von Höchstmaßen für die Wohnbaugrundstücke
innerhalb der als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen, in diesem
Fall gegen das Höchstmaß von 10 m Grundstücksbreite für die in geschlosse
ner Bauweise festgesetzten Flächen.“

Der Einwand gegen die Festsetzung des Höchstmaßes wurde damit begrUndet,
daß mit dieser Beschränkung der Grundstücksbreiten bei geschlossener Bau
weise ein Zusamenlegen von (ca. 7)Relhenhausgrundstücken zu (3) EInzel—
hausgrundstücken für offene Bauweise nicht mehr möglich ist. -

Von den Einwendern wurde der Wunsch nach Grundstücken mit der Möglichkeit
der offenen Bauweise vorgetragen.

Die Einsprüche wurden zurückgewiesen, da es ja gerade das Ziel dieser
Festsetzung ist, kleinere Grundstücke planungsrechtlich zu sichern — aus
der städtebaulichen Zielvorstellung des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden:

Die Festsetzung der geschlossenen bauweise In einem Teil des Wohngebietes
wurde — zusaninen mit anderen Festsetzungen — mit der Zielsetzung getrof
fen, hier eine verdichtete kosten— und flächensparende Bebaung zu ermög
lichen und zu sichern.
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Der hier geäußerte Wunsch nach einigen größeren Grundstücken, abf denenfreistehende Wohnhäuser in offener Bauweise errichtet werden können, kannnicht zur Konsequenz haben, daß die Festsetzung des Höchstmaßes für Grundstücksbreiten generell aufgehoben wird, da damit die Durchsetzung desstädtebaulichen Konzeptes einer verdichteten Bauweise im gesamten Bauge—biet gefährdet ist.

Daher mußte in Abwägung der privaten mit den öffentlichen Belangen an derFestsetzung eines Grundstückshöchstrnaßes gerade für die geschlossene Bauweise festgehalten werden.

Um dem Wunsch der Linwender nach Grundstücken für freistehende Häuser zuentsprechen, sollte entweder im Rahmen der Umlegung bzw. Grundstückszu—weisung eine Lösung gefunden werden oder durch eine Änderung des Bebau—ungsplanes in einem Teilbereich eine offene Bebauung ermöglicht werden.
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